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Nicht fit für die Reise: Geld zurück

Der Fall:
Ein Ehepaar aus der Emilia-Ro-
magna hatte bei einem Reise-
veranstalter einen All-inclusive-
Urlaub gebucht und den Ge-
samtpreis sogleich bezahlt. Am
Tag vor dem geplanten Reisebe-
ginn erkrankte der Mann plötz-
lich schwer, sodass die Reise
nicht angetreten werden konn-
te. Vorgerichtliche Bemühun-
gen, den Reiseanbieter zu einer
Rückzahlung der erhaltenen
Summe zu bewegen, blieben
erfolglos. Das Paar beschritt
daraufhin den Gerichtsweg.

Wie die Gerichte entschieden
haben:
Das Friedensgericht von Bolo-
gna erachtete den Klagean-
spruch für gerechtfertigt und
verurteilte den Reiseveranstal-
ter, den gesamten erhaltenen
Betrag zurückzuerstatten und

die Verfahrenskosten zu erset-
zen. Nachdem die Entschei-
dung in der Berufung bestätigt
worden war, wandte sich der
Reiseveranstalter noch an das
Höchstgericht in Rom. Mit Ur-
teil Nr. 18047 vom 10. Juli 2018
ist die Beschwerde am Kassati-
onsgerichtshof abgewiesen
worden.
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Letztlich vergeblich hatte das
Unternehmen argumentiert,
die fehlende Teilnahme an der
Reise sei nicht ihm anzulasten
gewesen, sondern auf subjekti-
ve Gründe auf der Klägerseite
zurückzuführen gewesen, auf
die man keinen Einfluss neh-
men konnte. Zudem wäre dem
Paar im Moment der Vertrags-

unterzeichnung die Möglich-
keit angeboten worden, eine
Reiserücktrittsversicherung ab-
zuschließen, was dankend ab-
gelehnt worden sei.

Nach Auffassung der Höchst-
richter war der betreffende Ver-
trag allerdings auf den klaren
Zweck ausgerichtet, dem Kun-
den die Teilnahme an der Reise
zu ermöglichen. Das Auftreten
einer plötzlichen schweren Er-
krankung stellte einen Fall von
höherer Gewalt dar, durch den
das Erreichen des Vertragszwe-
ckes nicht mehr möglich war.

Der fehlende Abschluss einer
Reiserücktrittsversicherung hat
hier gemäß höchstrichterlicher
Entscheidung keine Relevanz:
Als das Reisepaket erworben
wurde, war der Abschluss eines
Versicherungsschutzes nämlich
eine bloße Option für Kunden
und Unternehmen gewesen.
Die Anwendbarkeit des Art.
1463 ZGB bleibt dadurch unbe-
rührt. © Alle Rechte vorbehalten

*Martin Gabrieli ist Rechtsan-
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Eine plötzlich auftretende schwere Krankheit gilt als höhere Gewalt: Obwohl ein italienisches Ehepaar keine Reiserücktrittversicherung abgeschlossen hat-
te, musste der Veranstalter den bereits bezahlten Betrag rückerstatten, weil der Mann kurz vor dem Urlaub schwer erkrankt war.

In diesem Fall kommt Artikel
1463 des ZGB zur Anwendung,
der die nachfolgende gänzliche
Unmöglichkeit einer Vertrags-
leistung regelt und wie folgt lau-
tet: „Bei Verträgen mit wechsel-
seitigen Leistungen kann die we-
gen nachfolgender
Unmöglichkeit der geschuldeten
Leistung befreite Partei nicht die
Gegenleistung verlangen und
hat eine solche, die sie bereits er-
halten hat, nach den Vorschriften
über die Rückforderung einer

Nichtschuld zurückzugeben“.
Die Vertragsauflösung kann da-
bei von beiden Parteien bean-
tragt werden, also sowohl von je-
ner, deren Leistungserbringung
unmöglich geworden ist, als
auch von jener, die noch erfüllen
könnte. Im Wesentlichen bildet
die Bestimmung aber einen
Schutz für jene Seite, die nicht
mehr die Möglichkeit hat, eine
Leistung in Anspruch zu neh-
men bzw. daraus einen Nutzen
zu ziehen. ©


